
Industriestraße • 94363 Oberschneiding
Nachhaltige Bauweise

EG 40 Standard mit Wärmepumpe

DGNB Gold

Fertigstellung12 Monate nach Mietvertragsunterschrift

Direkt an der B 20

Im direkten Umfeld des geplanten BMW GROUP Werk Irlbach-Straßkirchen

Top-Flächen für E-Commerce, Forschung & Entwicklung und Industrie 4.0

Oberschneiding
Unser MultiBusinessHub befindet sich in Ober-

schneiding im direkten Umfeld der geplanten 

Batteriefertigung von BMW. Der Standort liegt 

unmittelbar an der Bundesstraße B 20 und profi-

tiert von der leichten Erreichbarkeit der A 92 und 

der A 3. Das dort ansässige Technologiezentrum 

fungiert als Inkubator für Start-ups und bildet die 

Schnittstelle zum Silicon Valley (Santa Clara 

University) in Zusammenarbeit mit der TU München 

und der Hochschule Deggendorf.
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Maximilian Thomas

Lang & Cie. Real Estate AG
Königsallee 61
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Frankfurt

Peter Kunz

Lang & Cie. Real Estate AG
Siesmayerstraße 25
60323 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 153 20 06 90
peter.kunz@langundcie-industrial.de

München

Wolfgang J. Speer

Lang & Cie. Real Estate AG
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81677 München
Tel.: 089 / 125 03 31 00
wolfgang.speer@langundcie-industrial.dewww.langundcie-industrial.de

  MEZZANINE  BÜRO  TOTAL

UNIT 1:  4.141 m²  318 m² 235 m²  4.459

 

m²

      
 

m²TOTAL  16.464 m 2 1.258 m 2    1.010 m 2 17.722
 m²GRUNDSTÜCKSFLÄCHE:     30.841
 

MIETEINHEITEN:

Mietpreise nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
* BGF gemäß DIN 277 Stand 2005

HALLENFLÄCHE:
•Lichte Höhe:  ca. 12 m UKB

•Stützenraster: 12 x 24 m

•ESFR-Sprinklerung gemäß FM-Global

•Bodenplatte: nach DIN 18202 Tabelle 3, 
   Zeile 4; Flächenlast 7,5 t

•Überladebrücken/Sektionaltore: 1 pro 1.000 m²

•Ebenerdige Tore: 1 pro Unit (3 x 4,5 m)

•Heizung: Wärmepumpe

•Brandmeldeanlage

BÜRO:
•Heizung: Wärmepumpe

•Klimatisierung in Büro- und 
   Sozialräumen möglich

•Teeküche: Anschlüsse zur Installation 
   durch den Mieter

•LED-Rasterleuchten: 500 LUX

•Strom: Tischkanal, 2 Stück/
   AP abgesichert, 2 Stück/AP normal

•EDV: 2 Stück je Arbeitsplatz, Verkabelung 
   durch den Mieter

•Bodenbelag Büroräume: Teppich, 
   rollstuhlgeeignet

•Sonnenschutz: alle Büros und 
   Besprechungsräume elektrisch

AUSSENANLAGEN:
•Umzäuntes Gelände und optionale 
   Schranken (mit Gegensprechanlage)

•Elektrisch betriebene Einfahrtstoranlage 
   (optional mit Magnetschleife im Ausgangsbereich)

•Ladehof 36 m

•74 PKW Stellplätze

ENTFERNUNGEN:
BMW GROUP Werk 
Irlbach-Straßkirchen 
(geplante Batteriefertigung): 
A 92 Landau an der Isar: 
A 3 Straubing: 
Deggendorf: 
Landshut: 
Regensburg: 

 

7,5 km  
13 km
17 km
42 km
58 km
60 km

* Flächenaufteilung Büro-/Mezzanineflächen nach Mieterwunsch

        

HALLE

UNIT 2:  4.091 m²  311 m²  270 m²  4.402 m²
        

UNIT 3:  4.091 m²  311 m²  270 m²  4.402 m²
        

UNIT 4:  4.141 m²  318 m²  235 m²  4.459 m²
        

Unit 1.4

BGF EG ca. 4.141 m² 
BGF Mezz.    ca. 318 m² 
davon Büro    ca. 235 m²

Unit 1.2

BGF EG ca. 4.091 m² 
BGF Mezz.    ca. 311 m² 
davon Büro    ca. 270 m²

Unit 1.1

BGF EG ca. 4.141 m² 
BGF Mezz.    ca. 318 m² 
davon Büro    ca. 235 m²

55,8400,8400,8455,84
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Unit 1.3

BGF EG ca. 4.091 m² 
BGF Mezz.    ca. 311 m² 
davon Büro    ca. 270 m²

F

F

SPTSPZ

ø 26,00

Grundstück Nord ca. 30.841 m²

Zufahrt 
PKW / LKW

Annahme neue Baugrenze (4,00 m zur Grundstücksgrenze?)
nördlich öffentliche Straße geplant?
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Annahme: privater Grünstreifen / 
Pflanzgebotszone angelehnt an 
B-Plan für südliche Grundstücke

F

keine B-Plan-Vorgaben für nördliches Grundstück vorhanden, 
Annahme Baugrenze angelehnt an B-Plan Entwurf für südliche Grundstücke getroffen
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Annahme: privater Grünstreifen / 
Pflanzgebotszone angelehnt an 
B-Plan für südliche Grundstücke

3,0
0

1. Die vorliegende Masterplanung basiert auf den geplanten neuen Grundstückszuschnitten und sieht die Verschiebung der Gewerbeeinheit auf das nördliche 
Grundstück vor. Die Planung muss vom Auftraggeber vor etwaigem Gr undstückserwerb mit der entsprechenden Behörde / der Stadt bzg l. der 
Genehmigungsfähigkeit abgestimmt werden. In diesem Zuge ist di e Genehmigungsfähigkeit der dargestellten Flächen und der Nutzung  im Allgemeinen zu 

Es liegt der B-Plan 16-33 mit dem Satzungsbeschluss vom 12.12.2017 vor. Dieser soll im Zuge der Neuordnung der Grundstücke über arbeitet und neu 

aufgestellt werden. Die Neuaufstellung im Sinne der dargestel lten Masterplanung ist für deren Genehmigungsfähigkeit unerlässlic h, da auf dem 

Nordgrundstück ansonsten u.a. eine große Regenretentionsfläche, ausgedehnte Pflanzgebotszonen und für die Planung unbrauchbare Baugrenzen 

3. Für das nördliche Grundstück liegt derzeit noch kei ne neue Bebauungsplanung vor. Die Baugrenzen und Pflanzgebotszonen wurden  deshalb in Anlehnung an den 
B-Plan-Entwurf für den südlichen Planbereich angenommen. Die Baugrenzen wurden hierbei ebenfalls wieder auf die angenommene Pflanzgebotszone verschoben. 
dies ist mit den Behörden zwingend verbindlich zu vereinbaren!

4. Stellplätze und Feuerwehr-Umfahrt sowie -Aufstellflächen wurden optional als teilversiegelt angegeben. In der Berechnung wur de jedoch der Sickergrad von 0% 
angesetzt (voll versiegelt). 

5. In der Flächenermittlung wurden pauschal 8% der Grünfläche als versiegelte Fläche berücksichtigt. Diese Pauschale soll eine Sicherheit in der Ermittlung der GRZ 
abbilden und die Ausführung von Randsteinen, Kiestraufen etc. enthalt en. Diese Pauschale stellt eine Annahme in dieser frühen Pl anungsphase dar und ist vom 
Auftraggeber zu verifizieren.

6. Folgende Festsetzungen wurden dem bestehenden B-Plan entnommen: GE - / GI-Gebiet (dies ist insb. bez. der vorgesehenen Nutzung  zu klären); GRZ 0,8; GFZ 
2,4. Die eingetragenen Höhenvorgaben (max. Wandhöhe 9m,  max. W andhöhe punktuell 12m, max. Firsthöhe 12m) können gem. Informati on durch den Bauherrn 
vernachlässigt werden, sie sollen im Zuge der Neuaufst ellung durchgehend auf 15m Wandhöhe angehoben werden. Eine verbindliche Zu sage der Behörden ist für 
die vorliegende Planung unbedingt erforderlich, da di e vorgegebenen Höhen ansonsten nicht ausreichend sind.

7. Die angenommenen Baugrenzen auf dem Grundstück, dürften laut rechtsgültigem B-Plan auch nicht von Nebenanlagen überbaut werd en dürften. Unabhängig von 
der angenommenen Verschiebung der Baugrenzen auf die Pflanzgebotsgrenzen hat die Bauaufsich t n.A. des Bauherrn bereits signalisiert, dass eine 
Überschreitung der Baugrenzen entgegen der Festsetzungen des B-Plans durch Nebenanlagen wie Stellplätze, FW-Umfahrten, etc. gen ehmigungsfähig sei. Dieser 
Punkt ist im Zuge der Verhandlungen verbindlich zu vereinbaren.

8. Es lag kein in der Örtlichkeit geprüfter Vermesserplan vor. Es sind hierbei Abweichungen zu erwarten.
9. Gem. dem vorliegenden Bebauungsplan wurde der Geltungsbereich in Teilflächen zur Lärmschutzkontingentierung unterteilt. Das beplante Grundstück ist wie folgt 

unterteilt: Teilfläche GE 60 dB(A)/m² tags; 50 dB(A)/m² nacht s // Teilfläche GI 70 dB(A)/m² tags; 60 dB(A)/m² nachts

2 Hinweise zu Stellplätzen

1. Grundlage für die Stellplatzermittlung: Garagen- und Stellp latzverordnung – GaStellV vom 07.08.2018. Die genaue Anzahl der ben ötigten Stellplätze wurde auf 
dieser Basis angenommen und im Rahmen der Möglichkeiten, die das Grundstück bietet, in die Masterplanung einbezogen. Diese Anga ben (s. Flächenaufstellung) 
sind vom Auftraggeber zu plausibilisieren.

2. Die Anzahl notwendiger Stellplätze für die Hallenbereic he wurde über eine Annahme der anwesenden beschäftigten Personen ermi ttelt. Diese ist vom Auftraggeber 
zu verifizieren.

3. Es liegt keine Anforderung an die Zahl der notwendigen F ahrradstellplätze vor. Dies ist mit den Behörden abzustimmen.
4. Behindertenstellplätze sowie Stellplätze für Kleintransporter sind im Detail abzustimmen. In der Masterplanung sind diese be ispielhaft dargestellt. 
5. Eine mögliche Abminderung der notwendigen St ellplatzanzahl auf Grund von ÖPNV ist nicht berücksichtigt. Es liegen derzeit ke ine genauen Informationen 

(Entfernung zu ÖPNV, Fahrfrequenzen, etc.) vor.

3 Weitere allgemeine Hinweise

1. Masterplan und Flächenaufstellung sind stets als zusammengehörige Masterplanung zu verstehen. Sie sind als Einzeldokument je weils ungültig.
2. Alle Angaben sind ca.- Angaben. Flächenangaben sind Bruttogrundflä chen (BGF). Diese sind zudem abhängig vom Fassadenaufbau. H ierfür wurde in der 

Masterplanung eine Annahme von 55cm ausgehend von den Achslinien getro ffen. Zusätzlich wurden Annahmen für die jeweiligen Nutzu ngsflächen (Büro etc.) 
getroffen. Diese sind vom Auftraggeber zu verifizieren.

3. Abstandflächen 0,2 x H, mindestens jedoch 3,00 m gem. BayBO
4. Es sind die Hinweise in der Flächenübersicht zu beachten! 

Es ist zu prüfen, ob eine Versorgung mit Löschwasser auf dem Grundstück bereitzustellen ist.
5. Die Entwässerung auf dem Grundstück ist zu klären. Es sind derzeit keine Retentionsflächen abgebildet. Gem. B-Plan ist u.U. eine Entwässerung im Bereich der 

Pflanzflächen vorzusehen.


